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Wesentliche Merkmale des Tarifs dentPRO.80 
Leistungen beim Zahnarzt 
n 100% Erstattung der Kosten für Zahn-Prophylaxe zweimal pro Kalenderjahr, jeweils bis 80 €  
 

Tarif dentPRO.80 
Versicherung für Zahn-Prophylaxe  

Fassung Juli 2016 
 
Der Tarif gilt nur in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Kranken-Zusatz-
versicherung (AVB/ZV 2016). 
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I. Wer kann sich versichern? 

In diesem Tarif können sich Personen versichern, 
die 

n mindestens 18 Jahre alt sind, 
n in der deutschen gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV) und  
n in einem unserer Zusatztarife für Zahnersatz 

und/oder Zahnbehandlung versichert sind. 

Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht mehr er-
füllt ist, endet diese Versicherung. 

II. Was erstatten wir unter welchen Vorausset-
zungen? 

(1) Was erstatten wir? 

Versicherungsfall in diesem Tarif ist ausschließlich 
die Behandlung für Zahn-Prophylaxe. 

Unserer Erstattung legen wir stets nur folgende 
Kosten zu Grunde: Das Honorar des Zahnarztes, das 
im Rahmen der ØGebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) bis zum 3,5fachen Satz berechnet ist.  

(2) Was erstatten wir für Zahn-Prophylaxe? 

Wir erstatten 100% der Kosten für Zahn-Prophylaxe 
zweimal pro Kalenderjahr. Höchstens erhalten Sie 
von uns 80 € pro Zahn-Prophylaxe. 

Dabei erstatten wir folgende Behandlungen, die 
nach GOZ berechnet sind:  

n das Entfernen der harten und weichen Beläge auf 
Zahn- und Wurzeloberflächen, 

n die Reinigung der Zahnzwischenräume, 

n das Entfernen des Biofilms, 

n die Oberflächenpolitur, 
n die Anwendung geeigneter Fluoridierungsmaß-

nahmen,  

n das Erstellen eines Mundhygienestatus, 
n die Unterweisung gegen Karies und parodontale 

Erkrankungen, 

n die Kontrolle des Übungserfolges, 

n die Versiegelung von Fissuren und 
n die Behandlung von überempfindlichen Zähnen. 

 

(3) Welche Unterlagen brauchen wir stets, da-
mit wir leisten können? 

Um leisten zu können, brauchen wir die Rechnung 
des Zahnarztes. Leisten die GKV und/oder andere 
Kostenträger vor, müssen Sie uns auch die Höhe 
dieser Vorleistung nachweisen. 

III. Welche ØWartezeiten sind vereinbart? 

In diesem Tarif gelten keine Wartezeiten. 

IV. Welchen Beitrag müssen Sie bezahlen? 

Der Beitrag ist abhängig vom ØAlter des Versi-
cherten. 

Ab Januar des Jahres, in dem der Versicherte  

n 33 Jahre, 

n 44 Jahre, 

n 52 Jahre, 

n 59 Jahre bzw. 

n 66 Jahre  
alt wird, gilt jeweils der Beitrag für die nächst hö-
here Altersgruppe. 
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Fachbegriffe 

Hier erläutern wir Ihnen die mit Ø gekennzeichneten 
Fachbegriffe, die wir in unseren Bedingungen ver-
wenden. 

Alter 
Das Alter berechnen wir, indem wir vom Kalender-
jahr des Versicherungsbeginns oder einer Vertrags-
änderung Ihr Geburtsjahr abziehen, z.B. 2016 – 
1980 = 36. Ihr Alter bestimmt die Höhe des Bei-
trags. 

Gebührenordnung 
Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) regelt 
die Abrechnung privater Leistungen des Zahnarztes, 
d.h. aller zahnmedizinischen Leistungen außerhalb 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). In ihr 
sind die Gebühren für zahnärztliche Leistungen ver-
zeichnet. 

Wartezeit 
Wartezeit ist die Zeit, in der der Versicherte noch 
keinen Schutz aus der Versicherung hat. Sie rechnet 
vom Beginn der Versicherung an. 
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Wesentliche Merkmale des Tarifs dentZB.100 
Leistungen beim Zahnarzt 
Wir erstatten 100% der Kosten für: 

n Füllungen 

n Wurzelbehandlungen 

n Parodontalbehandlungen 

n Narkose und Akupunktur bis insgesamt 250 € pro Kalenderjahr 

n Kieferorthopädie bei Kindern bis 1.000 €  

n Kieferorthopädie bei Erwachsenen nach ØUnfall  

Es gelten Höchstbeträge für die Leistung in den ersten 5 Kalenderjahren. 
 

Tarif dentZB.100 
Versicherung für Zahnbehandlung und Kieferorthopädie 

Fassung Juli 2016 
 
Der Tarif gilt nur in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Kranken-Zusatz-
versicherung (AVB/ZV 2016). 
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I. Wer kann sich versichern? 

In diesem Tarif können sich Personen versichern, 
die in der deutschen gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) versichert sind. Endet die Versicherung 
dort, dann endet auch diese Versicherung. 

II. Was erstatten wir unter welchen Vorausset-
zungen? 

(1) Was erstatten wir? 

Zusätzlich zu § 1(3) der AVB/ZV 2016 ist in diesem 
Tarif auch die Behandlung für Kieferorthopädie ab 
ØKIG 1 bei Kindern ein ØVersicherungsfall. 

Muss sich der Versicherte ambulant bei einem nie-
dergelassenen Zahnarzt behandeln lassen und ist 
dies medizinisch notwendig, legen wir unserer Er-
stattung stets nur folgende Kosten zu Grunde:  
n Das Honorar des Zahnarztes, das im Rahmen der 
ØGebührenordnungen für Zahnärzte (GOZ) bis 
zum 3,5fachen Satz und Ärzte (GOÄ) bis zu den 
dortigen Höchstsätzen berechnet ist.  

n Die Kosten für zahntechnische Leistungen (Ma-
terial- und Laborkosten) in angemessener Höhe.  

(2) Wie berücksichtigen wir die Leistungen der 
GKV und/oder anderer Kostenträger? 

Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) und/oder anderer Kostenträger muss der 
Versicherte vorab in vollem Umfang in Anspruch 
nehmen und uns nachweisen. 

Von der tariflichen Erstattung ziehen wir die 
Vorleistung der GKV und/oder anderer Kosten-
träger ab. 

Hat der Versicherte in der GKV einen Selbstbehalt 
vereinbart, gilt dieser ebenfalls als Vorleistung. 

(3) Was erstatten wir für Füllungen? 

Wir erstatten 100% der Kosten für Kunststoff- bzw. 
Komposit-Füllungen auch mittels Schmelz-Dentin-
Adhäsiv-Technik.  

Bei Milchzähnen erstatten wir 100% der Kosten für 
Füllungen mit plastischem Füllmaterial. Die 

Schmelz-Dentin-Adhäsiv-Technik und die Mehr-
schicht-Technik erstatten wir hier nicht. 

Inlays und Onlays gelten nicht als Füllungen.  

(4) Was erstatten wir für Wurzelbehandlungen? 

Wir erstatten 100% der Kosten für 

n Anlegen von Spanngummi (Kofferdam), 

n elektronische Längenmessung, je Kanal, 
n zusätzliche Anwendung elektrophysikalischer/ 

chemischer Methoden, je Kanal. 

Eine rein privatärztliche Rechnung nach den ØGe-
bührenordnungen für Zahnärzte und Ärzte (GOZ/ 
GOÄ) erstatten wir zu 100%, wenn 
n die GKV nach den geltenden Richtlinien des Ge-

meinsamen Bundesausschusses nicht leisten 
muss und 

n Sie uns dies z.B. durch entsprechende Röntgen-
bilder nachweisen. 

(5) Was erstatten wir für Parodontalbehandlun-
gen? 

Wir erstatten 100% der Kosten für  

n mikrobiologische Diagnostik, 

n lokale antibiotische/antibakterielle Therapie, 

n parodontale Regeneration mittels Schmelz-
matrixprotein (Emdogain), 

n Maßnahmen zur gesteuerten Geweberegenera-
tion (GTR), 

n Auffüllen von Knochendefekten mit autologem 
oder alloplastischem Material, 

n Bindegewebs- und Schleimhauttransplantatio-
nen. 

Hat die GKV nicht vorgeleistet, leisten wir auch 
nicht. 

(6) Was erstatten wir für Narkose und Aku-
punktur? 

Wir erstatten die Kosten für  

n Analgosedierung und  
n Lachgassedierung. 

Zusätzlich erstatten wir die Kosten für Akupunktur, 
auch wenn diese medizinisch nicht notwendig ist.  
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Voraussetzung dafür ist, dass die oben genannten 
Behandlungen in direktem Zusammenhang mit einer 
Leistung aus diesem Tarif stehen. 

Wir erstatten 100% der Kosten. Höchstens erhalten 
Sie von uns insgesamt 250 € pro Kalenderjahr. 

(7) Was erstatten wir für Kieferorthopädie bei 
Kindern? 

Beginnt der Versicherte die Behandlung vor dem 
18. Geburtstag, erstatten wir bei den Økieferortho-
pädischen Indikationsgruppen (KIG) 1-5 100% der 
Kosten für Kieferorthopädie, auch wenn die Be-
handlung medizinisch nicht notwendig ist.  

Höchstens erhalten Sie insgesamt 1.000 € während 
der gesamten Laufzeit des Vertrages. Die Begren-
zung entfällt, wenn 

n der Versicherte einen ØUnfall erleidet und  
n deshalb behandelt werden muss.  

Eigenanteile, die die GKV bei der Behandlung vor-
sieht, erstatten wir nicht. 

(8) Was erstatten wir für Kieferorthopädie bei 
Erwachsenen? 

Beginnt der Versicherte die Behandlung nach dem 
18. Geburtstag, erstatten wir 100% der Kosten für 
Kieferorthopädie, wenn 

n der Versicherte einen ØUnfall erleidet und 
n deshalb behandelt werden muss. 

(9) Welche Beträge erhalten Sie höchstens für 
alle versicherten Leistungen? 

Sie erhalten von uns höchstens folgende Leistungs-
beträge: 

insgesamt 

n  500 € im 1. Kalenderjahr,  

n  1.000 € im 1. bis 2. Kalenderjahr, 

n  1.500 € im 1. bis 3. Kalenderjahr, 

n  2.000 € im 1. bis 4. Kalenderjahr, 

n  2.500 € im 1. bis 5. Kalenderjahr, 
n unbegrenzt ab dem 6. Kalenderjahr. 

Die genannten Höchstbeträge beziehen sich jeweils 
auf den Zeitpunkt der Behandlung.  

Muss sich der Versicherte aufgrund eines ØUnfalls 
behandeln lassen, gelten diese Höchstbeträge nicht. 
Dies setzt voraus,  
n dass sich der Unfall nach Abschluss des Vertra-

ges ereignet hat und 
n Sie uns dies nachweisen. 

Wechselt der Versicherte aus einem unserer anderen 
Tarife mit Leistungen für Zahnbehandlung und Kie-
ferorthopädie in diesen Tarif, gilt für die Höchstbe-
träge: 
n Wir berücksichtigen die Dauer des bisherigen 

Tarifs und 
n rechnen daraus erstattete Leistungen an. 

(10) Wann empfehlen wir einen ØHeil- und Kos-
tenplan vorzulegen? 

Legen Sie uns bitte den (von der GKV genehmig-
ten) Heil- und Kostenplan vor, bevor der Zahnarzt 
eine parodontale bzw. kieferorthopädische Behand-
lung vornimmt.  

(11) Welche Unterlagen brauchen wir stets, da-
mit wir leisten können? 

Um leisten zu können, brauchen wir immer folgende 
Unterlagen: 

n Die Rechnungen des Zahnarztes und des Labors; 

n Ein Nachweis, aus dem hervorgeht,  
n ob und wenn ja, welche Vorleistungen die 

GKV und/oder ein anderer Kostenträger er-
bracht hat und 

n welche Leistungen die GKV auf einen verein-
barten Selbstbehalt angerechnet hat und 

n bei Kieferorthopädie, in welche ØKIG-Stufe 
der Versicherte eingestuft wurde. 

III. Welche ØWartezeiten sind vereinbart? 

In diesem Tarif gelten keine Wartezeiten. 
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IV. Welchen Beitrag müssen Sie bezahlen? 

Der Beitrag ist abhängig vom ØAlter des Versi-
cherten. 

Ab Januar des Jahres, in dem der Versicherte  

n 18 Jahre,  

n 33 Jahre, 

n 44 Jahre, 

n 52 Jahre, 

n 59 Jahre bzw. 

n 66 Jahre  
alt wird, gilt jeweils der Beitrag für die nächst hö-
here Altersgruppe. 

V. Wann können wir die Leistungen und Bei-
träge ändern?  

Wenn sich die Verhältnisse im Gesundheitswesen 
dauerhaft ändern, können wir die Leistungen und 
Beiträge dieses Tarifs überprüfen und anpassen. 
Wann das möglich ist lesen Sie in § 9 der 
AVB/ZV 2016.  

Wenn die GKV ihre Leistung für Zahnbehandlung 
und/oder Kieferorthopädie ändert, gilt dies eben-
falls. Dann überprüfen wir, wie sich die Änderung 
auf die Leistungen und Beiträge dieses Tarifs aus-
wirkt und passen diese eventuell an. Dabei muss ein 
unabhängiger Treuhänder zustimmen. 

Auch die Beträge, die Sie von uns im Leistungsfall 
höchstens erhalten, können wir ändern, wenn 

n wir die Beiträge anpassen und 
n der Treuhänder zustimmt. 
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Fachbegriffe 

Hier erläutern wir Ihnen die mit Ø gekennzeichneten 
Fachbegriffe, die wir in unseren Bedingungen ver-
wenden. 

Alter 
Das Alter berechnen wir, indem wir vom Kalender-
jahr des Versicherungsbeginns oder einer Vertrags-
änderung Ihr Geburtsjahr abziehen, z.B. 2016 – 
1980 = 36. Ihr Alter bestimmt die Höhe des Bei-
trags. 

Gebührenordnung 
Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und die Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) regeln die Ab-
rechnung privater Leistungen des Arztes und des 
Zahnarztes, d.h. aller medizinischen und zahnmedi-
zinischen Leistungen außerhalb der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). In ihnen sind die Ge-
bühren für ärztliche und zahnärztliche Leistungen 
verzeichnet. 

Heilbehandlung 
Eine Heilbehandlung versucht mit geeigneten Mit-
teln die Krankheit oder Verletzung zu heilen, zu lin-
dern oder eine Verschlimmerung zu verhüten. 

Heil- und Kostenplan 
Ein Plan, in dem die Leistungen und Kosten einer 
bevorstehenden Behandlung durch den Zahnarzt 
dargestellt sind. Er klärt, inwieweit Kosten vom Pa-
tienten, der Krankenkasse oder anderen Kostenträ-
gern zu tragen sind.  

KIG – kieferorthopädische Indikationsgruppen 
Bei Kindern und Jugendlichen erfolgt in der GKV 
eine Einstufung der Zahn- und Kieferfehlstellung je 
nach Schwere in sogenannte kieferorthopädische 
Indikationsgruppen (KIG 1-5). Ein Anspruch auf 
Leistung gegenüber der GKV besteht in KIG 3-5.  

Unfall 
Ein Unfall ist ein plötzlich, von außen auf den Kör-
per wirkendes Ereignis, bei dem der Versicherte un-
freiwillig einen Schaden erleidet. Die häufigsten 
Unfälle sind z.B. Stürze, Verkehrs- und Sportun-
fälle. 

Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige 
ØHeilbehandlung des Versicherten wegen Krank-
heit oder den Folgen eines ØUnfalls. Der Versiche-
rungsfall beginnt mit der Heilbehandlung. Er endet, 
wenn der Versicherte nach medizinischem Befund 
nicht mehr behandelt werden muss.  

Wartezeit 
Wartezeit ist die Zeit, in der der Versicherte noch 
keinen Schutz aus der Versicherung hat. Sie rechnet 
vom Beginn der Versicherung an. 


